
  

Polizeibeamter ein „gnadenloser Killer“

Von einer Zeitung verwendete Begriffe sind presseethisch
unbedenklich

„Frau des Killer-Polizisten reicht Scheidung ein“ titelt die Online-Ausgabe einer
Boulevardzeitung. Auf Grund der Tötung des Afroamerikaners George Floyd durch
einen Polizisten habe dessen Frau die Scheidung eingereicht. Im Bericht wird der
Beamte als „gnadenloser Killer“ und „Killer-Polizist“ bezeichnet. Nach Ansicht eines
Lesers der Zeitung ist die Berichterstattung vorverurteilend und unangemessen
reißerisch. Die Rechtsabteilung der Zeitung stellt fest, dass der Polizist Derek
Chauvin den schon am Boden fixierten George Floyd ermordet habe.
Selbstverständlich dürfe man einen solchen Täter im Rahmen der Meinungsfreiheit
als „Killer“ bezeichnen.

Der Beschwerdeausschuss sieht in der Berichterstattung keinen Verstoß gegen
presseethische Grundsätze. Die Beschwerde ist unbegründet. In dem Gremium
herrscht die Auffassung vor, dass die Schilderung des Sachverhalts sowie die
Bezeichnungen „gnadenloser Killer“ und „Killer-Polizist“ weder unangemessen
sensationell nach Ziffer 11 noch vorverurteilend nach Ziffer 13 des Pressekodex sind.
Der Vorgang lässt eine journalistische Darstellung in dieser Form zu. Die
verwendeten Formulierungen sind nicht präjudizierend, da es unstrittig ist, dass das
Verhalten des Polizisten zum Tod von George Floyd geführt hat. 

Aktenzeichen:0512/20/1
Veröffentlicht am: 01.01.2020
Gegenstand (Ziffer): Sensationsberichterstattung, Jugendschutz (11);
Unschuldsvermutung (13);
Entscheidung: unbegründet 
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